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Herrn Bundesminister der Verteidigung
Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg, MdB

Fritz-Hornschuch-Str. 13

95326 Kulmbach

06.10.2010
Luft-Boden-Schießplatz Siegenburg

Sehr geehrter Herr Bundesverteidigungsminister,

sehr geehrter Herr Dr. zu Guttenberg,

namens der BI und der Bevölkerung um den Luft-Boden-Schießplatz Siegenburg (LBS) danke ich Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch während Ihres Besuches beim Galli-Markt in Mainburg geben.
Der LBS Siegenburg wurde in den 30-iger Jahren durch die NS-Regierung gegründet. Grundlage war deren damalige Rechtsauffassung, wobei diese heute als Unrecht zu betrachten ist..
Wenn dieses Gesetz schon ein fragwürdiges Gesetz war, warum wird dann an den auf dieser Grundlage geschaffenen Einrichtungen nach wie vor festgehalten? Wird die Existenz des LBS Siegenburg mit der Beschlagnahme durch die US-Militärs am Ende des Zweiten Weltkrieges bzw. durch die Überlassung des Platzes durch die Bundesregierung an die US-Militärs im Rahmen der NATO-Verträge (ZA/NTS) nachträglich legalisiert?
Es ist für einen demokratisch denkenden Menschen nicht nachvollziehbar, warum die Bundeswehr nicht schon längst aus der Mitnutzung und –finanzierung ausgestiegen ist, so wie es der Bundesrechnungshof bereits im Dezember 2007 empfohlen hat. 
In Anbetracht der Tatsachen, dass

· der Kalte Krieg beendet ist,

· im Westen wie im Osten ganz erheblich abgerüstet wird,

· die Anzahl der Kampfjets stark reduziert worden sind,

· ungelenkte (dumme) Bomben aus den Arsenalen verschwinden,

· GPS- bzw. per Satellit gesteuerte Waffensysteme zum Einsatz kommen, und

· Bundeswehrsoldaten bereits heute in Israel an Drohnen ausgebildet werden,

stellt sich auch hierbei die Frage, warum Militärs mit unverständlicher Verbissenheit „an dem ungeeignetsten Platz überhaupt“ bis heute so eisern festhalten. Dieses vorstehende Zitat stammt von einem ehemaligen Oberst von FüL.
Immer wieder erhalten wir die Bestätigung aus Ihrem Ministerium, dass man in Siegenburg nur Standardanflugverfahren üben könne. Dies führten auch Sie in Ihrem Antwortschreiben vom 31. Mai 2010 an den Landrat des Landkreises Kelheim aus. Als ehemaligem Zeitsoldaten bedeutet mir dieses, dass hier Übungen aus den Anfängen der Fliegerei geübt werden. Wie bereits oben ausgeführt sind diese Anflugverfahren mit diesen modernen Waffensystemen in keinster Art und Weise mehr notwendig. Wozu diese überholten Verfahren üben? Im Rahmen der Bundeswehrreform könnte auch dieser alte Zopf gleich mit abgeschnitten werden. Beim Üben der Standardanflugverfahren kommt der Pilot in die Reichweite von einfachsten Handfeuerwaffen. Über diese einfachsten Waffen verfügen heute alle, selbst einfachste Rebellen. Diese Standardanflugverfahren schützen unsere Soldatinnen und Soldaten nicht, sie setzen sie unnötiger Gefahr aus!
In einer Zeit, in welcher das „freie Gut Trinkwasser“ sich zu einem „kostbaren Lebensmittel“ wandelte, weil die Trinkwasserressourcen immer knapper werden, müssen diese Ressourcen immer stärker geschützt werden. Dies hat der Gesetzgeber durch den Art. 20a GG hinreichend zum Ausdruck gebracht.
Unser Trinkwasser aus dem Dürnbucher Forst, in dem der LBS liegt, kommt bisher ohne jegliche Aufbereitung aus. Es hat eine solch gute Qualität, dass es so unbelassen als Lebensmittel für Babynahrung zugelassen ist.

Der Absturz einer Militärmaschine in den Dürnbucher Forst, entweder eines Kampfjets im Übungsflug um den LBS Siegenburg, oder jeder anderen Maschine auf dem Weg von/nach Manching, wäre eine Katastrophe für unser Grundwasserschutzgebiet. In unmittelbarer Umgebung liegen zudem noch Anlagen der Mineralölindustrie. Nicht genug mit einem (kontrollierten) Absturz überhaupt, wenn es sich bei der Maschine um das Flugmuster F16 der USAF mit Hydrazin an Bord handelt, welches für den Boden von einer weiteren zusätzlichen Belastung ist.

So übergroß und dünn besiedelt, wie Wittstock gewesen wäre, so prekär ist die Lage um Siegenburg wegen der absolut dichten Besiedelung und den Mineralölindustrieanlagen.
Sehr geehrter Herr Dr. zu Guttenberg, es liegt uns sehr viel daran, wenn Ihr Ministerium den Empfehlungen des Bundesrechnungshofes folgen könnte und die Mitnutzung und –finanzierung aufgeben würde. Bezogen auf die Höhe Ihres Gesamtetats wären die Einsparungen durch die Aufgabe von Siegenburg sicherlich nicht überwältigend, aber ein Anfang wäre gemacht zum Vorteil der Bundeswehr, der Bevölkerung, dem Trinkwasser und der Natur.
Wir glauben nicht, dass die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr und der NATO von der weiteren Existenz des LBS-Siegenburg abhängig ist. Die Voraussetzungen für unsere Soldatinnen und Soldaten bei ihren immer gefährlicher werdenden Einsätzen werden durch den Fortfall von Siegenburg nicht im geringsten geschmälert oder ihre Sicherheit gefährdet. 
Sehr geehrter Herr Minister, mit der Bundeswehrreform haben Sie begonnen viele „alte Zöpfe“ abzuschneiden. Aus unserer Sicht gehört die Schließung des LBS Siegenburg ebenfalls dazu.
Für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit vielen herzlichen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfdietrich M. Rading

1. Vorsitzender 
Mitglied im Bundesverband Deutscher 
Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister e.V.

Anlagen
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